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Abraxas Informatik AG; Übertrag Aktien vom Anlage- ins Finanzvermögen; Verkauf 

von Aktien 

 

 

Antrag 

 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. 1'000 Aktien der Abraxas Informatik AG im Wert von total CHF 400'000 werden vom Verwaltungs- 

ins Finanzvermögen übertragen. 

2. Der Stadtrat wird ermächtigt, bis zu 1’000 Aktien der Abraxas Informatik AG aus dem Finanzver-

mögen an die Abraxas Informatik AG zu verkaufen, damit auch in Zukunft interessierte Gemeinden 

und Kantone Aktien von der Abraxas erwerben können.  

 

 

1 Ausgangslage 

 

Nach dem Zusammenschluss von Abraxas und VRSG zu Abraxas verfügt die Stadt St.Gallen über 

5'500 Aktien der Abraxas und ist damit die drittgrösste Aktionärin. Aktuell besitzen rund hundert Aktio-

närinnen und Aktionäre (Kantone, Städte und Gemeinden) die Abraxas Informatik AG. Damit vorhan-

dene, interessierte Abraxas-Kundinnen und -Kunden Aktien von der Abraxas erwerben können, ist ge-

plant, dass die Abraxas von den drei grössten Aktionären (Kanton Zürich, Kanton St.Gallen und Stadt 

St.Gallen) Aktien erwirbt und die Aktien an zukünftige Aktionärinnen und Aktionäre weiter veräussert 

werden. 

 

Die VRSG entstand aus der damaligen EDV-Abteilung der Stadtverwaltung. Die städtische Beteiligung 

geht auf diesen Umstand zurück. Die Beteiligung hat sich durch den Zusammenschluss von Abraxas 

und VRSG in ihrer Bedeutung stark reduziert. Hauptbeteiligte sind heute die Kantone Zürich und 

St.Gallen. Die Stadt St.Gallen ist nach wie vor eine bedeutende Kundin der Abraxas. Das Ziel der 

Stadt St.Gallen ist es, die Beteiligung an der Abraxas so weit zu reduzieren, dass sie schliesslich nur 

noch mindestens 1'000 Aktien hält. Damit wäre die Stadt immer noch drittgrösste Aktionärin der Ab-

raxas. Der Anteil der Stadt St.Gallen an der Abraxas beträgt aktuell 2.79 %. Es wird keine Dividende 

ausbezahlt. 

 

 
  

 

Datum 12. November 2019 

Beschluss Nr. 3540 

Aktenplan 811.00 Vermögen: Allgemeines 



 

 Seite 2/2 

2 Finanzielle Auswirkungen 

 

2.1 Übertrag ins Finanzvermögen 

Die 5'500 Aktien befinden sich aktuell im Verwaltungsvermögen der Stadt St.Gallen. Der Buchwert be-

trägt CHF 1'100’000 für die gesamte Position oder CHF 200 pro Aktie. Damit die Aktien veräussert 

werden können, müssen sie zuerst ins Finanzvermögen der Stadt übertragen werden. Die Aktien wer-

den zum Wert von CHF 400 pro Aktie übertragen. Dieser Wert wurde anhand der DCF1-Methode an-

lässlich der Fusion von Abraxas und VRSG errechnet und basiert auf der prognostizierten zukünftigen 

Geschäftsentwicklung. Auf dem Verwaltungsvermögen entsteht dadurch ein Buchgewinn von 

CHF 200’000 (1’000 Stück zu CHF 400 abzüglich Differenz zum aktuellen Buchwert von 1’000 Stück 

zu CHF 200). Der im Verwaltungsvermögen verbleibende Teil von 4’500 Aktien stellt neu einen Buch-

wert von CHF 900’000 dar. Der Buchwert im Finanzvermögen entspricht den am «Markt» erzielbaren 

Preis von CHF 400’000 (1’000 Stück zu CHF 400) Bei einem Verkauf zum Stückpreis von CHF 400 

entsteht daher keine Wertveränderung des Finanzvermögens (nur Tausch von Anlagevermögen / Ak-

tien gegen Barmittel). 

 

2.2 Dividendenausschüttung 

Gemäss Aktionärsbindungsvertrag werden keine Dividenden ausgeschüttet. Somit ändert sich durch 

den Verkauf der Aktien nichts an der Ertragslage der Stadt. 

 

2.3 Anteil am Unternehmen 

Aktuell beträgt die Beteiligung der Stadt St.Gallen an der Abraxas 2.79 % (5’500 Aktien). Beim Ver-

kauf von 1’000 Aktien der Abraxas an die Abraxas aus dem Finanzvermögen, reduziert sich der städti-

sche Anteil auf neu 2.28 %. 

 

 

3 Ermächtigung Stadtrat 

 

Die drei grössten Aktionäre haben mit der Abraxas vereinbart, dass sie bei Bedarf Aktien an zukünf-

tige Aktionärinnen und Aktionäre verkaufen. Damit die Stadt bei Bedarf schnell handeln kann, wird der 

Stadtrat ermächtigt, bis zu 1'000 Aktien an die Abraxas aus dem Finanzvermögen zum Stückpreis von 

CHF 400 zu verkaufen. 

 

 

Der Stadtpräsident: 

Thomas Scheitlin 

 

 

Die Stadtschreiber-Stellvertreterin: 

Jennifer Abderhalden 

 

 

 
1 DCF = Discounted-Cashflow-Methode. Mit dieser Methode wird der künftige Ertragswert des Unternehmens auf der Basis des 

Free Cashflows nach Steuern abgeschätzt. Mehr dazu unter: https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wis-

sen/nachfolge-betriebseinstellung/uebertragung-des-unternehmens/unternehmensbewertung/discounted-cashflow.html. 

 

https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/nachfolge-betriebseinstellung/uebertragung-des-unternehmens/unternehmensbewertung/discounted-cashflow.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/nachfolge-betriebseinstellung/uebertragung-des-unternehmens/unternehmensbewertung/discounted-cashflow.html
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